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Steueränderungen 2004 – Mindestinhalt von Rechnungen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in den letzten Dezembertagen hat uns der Gesetzgeber eine Vielzahl von Steueränderungen – 
verteilt auf mehrere Gesetzgebungsverfahren – beschert.  
 
Geändert wurde auch der Mindestinhalt von Rechnungen nach dem Umsatzsteuergesetz. 
Hiervon sind alle Unternehmer betroffen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der 
beigefügten Mandanteninformation in Kurzform und den erläuternden Ausführungen des 
Bundesministeriums der Finanzen. 
 
Achten Sie bitte darauf, dass Ihre eigenen Rechnungen und die eingehenden Rechnungen 
anderer Unternehmer diesen Anforderungen genügen. Aus unvollständigen Rechnungen kann  
keine Vorsteuer mehr gezogen werden. Das gilt auch dann, wenn beispielsweise die 
Steuernummer/Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nicht auf der Rechnung vermerkt ist. 
Sie können wahlweise die Steuernummer oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in der 
Rechnung angeben. Sofern Sie über eine Umsatzsteuer-Identifkationsnummer verfügen, 
empfehlen wir diese zu verwenden. Sind Rechnungen nicht vollständig, fehlen also 
wesentliche Grundlagen, dann sollte der jeweilige Lieferant gebeten werden, zutreffende 
Rechnungen, die den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen, zu erstellen. Die 
Aufbewahrungsfrist für Rechnungen beträgt 10 Jahre.  
 
Beachten Sie auch, dass die so genannte Abgabeschonfrist von 5 Tagen für die Abgabe von 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen (auch Lohnsteuer-Anmeldungen) mit Wirkung vom 
01.01.2004 entfallen ist. Die Zahlungsschonfrist, die nur für Überweisungen gilt, ist auf drei 
Tage (bisher fünf Tage) verkürzt worden.  
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Zu den sonstigen Änderungen in den Bereichen Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Gewinnermittlung, 
Aufzeichnungspflichten sowie Einkommensteuer/Körperschaftsteuer erhalten Sie in den 
nächsten Tagen weitere Informationen. Bitte beachten Sie schon jetzt, dass  
 
- Bewirtungskosten nur noch zu 70% als Betriebsausgaben geltend gemacht werden 

können (bisher 80%) und  
- Geschenke an Geschäftsfreunde nur noch dann als Betriebsausgaben geltend gemacht 

werden können, wenn die Zuwendungen 35,00 € (netto ohne abziehbare Vorsteuer) pro 
Empfänger und Jahr (bisher 40,00 €) nicht übersteigen.  

 
Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Böttges · Papendorf · Weiler 
Steuerberater / Wirtschaftsprüfer 
durch: 
 
E. Ketter 
Steuerberaterin  
 
 
 
Anlagen 


